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Ausschreibung des Arbeitsaufenthaltes in  

Schwandorf, Deutschland – Kebbel Villa (https://kebbelvilla.de/) 

für Bildende Künstler*innen im März 2026 

 

Der Aufenthalt in Schwandorf wird 2026 zum zweiten Mal ausgeschrieben. Die Kebbel Villa 

ist ein Ausstellungshaus und Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in der Großen 

Kreisstadt Schwandorf in der Oberpfalz und versteht sich als ein Ort des Austausches, an 

dem die Präsentation, Produktion und Förderung zeitgenössischer Kunst im Zentrum stehen. 

Auf dem Gelände befindet sich auch das vom Förderverein Oberpfälzer Künstlerhaus e.V. 

betrieben Internationale Künstlerhaus. Dieses wird im Rahmen des mit internationalen 

Partnerhäusern durchgeführten Stipendienprogramms für Bildende Kunst, Komposition und 

Literatur als Wohn- und Arbeitsraum genutzt.  

 

Die Stadt Salzburg gewährt ein Stipendium (inkl. Reisekosten) in Höhe von € 1.000,--. 

Davon werden 2/3 bei Reiseantritt angewiesen und 1/3 nachdem der Aufenthalt absolviert 

und der Arbeitsbericht geschickt wurde. Die Kebbel Villa stellt ein Atelier und Unterkunft 

(Einzelzimmer mit Bad) sowie die Nutzung der Gemeinschaftsräume kostenfrei zur 

Verfügung. 

Professionelle Salzburger Künstler*innen der Kunstsparte Bildende Kunst sind eingeladen, 

sich unter folgenden Voraussetzungen zu bewerben: 

 

• Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg (aktueller Nachweis) ODER  

• nachgewiesene durchgehende künstlerische Präsenz und Aktivitäten in der  

Stadt Salzburg seit mind. 2 Jahren  

 

Kultur, Bildung und Wissen  

 
Mozartplatz 5 
Postfach 63, 5020 Salzburg 

 

Tel. +43 662 8072 3422 
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kultur.bildung.wissen@stadt-salzburg.at 

 

Bearbeitet von 
Mag.a Martina Greil 

Tel.  +43 662 8072 3433 

 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
http://www.stadt-salzburg.at/
https://kebbelvilla.de/


Zahl: 02/00/26041/2025/007 

Seite 2 von 3 

 

Nicht bewerben können sich Künstler*innen, die in den letzten zwei Jahren (dh. 2024 

oder 2025) einen Auslandsaufenthalt im Rahmen des AIR oder ein AIRStip erhalten haben. 

Für die gleiche Destination, für die in der Vergangenheit bereits ein AIR Aufenthalt der Stadt 

gewährt wurde, ist keine erneute Bewerbung möglich. 

Die ausgeschriebenen Wohnmöglichkeiten sind jeweils für eine Person vorgesehen. Besuche 

und Begleitung von Partner*innen sind nur nach Absprache und Zustimmung möglich. 

 

Am Ende des Aufenthaltes ist der Stadt Salzburg unaufgefordert ein schriftlicher 

Arbeitsnachweis inkl. Bildmaterial zu erbringen. Der Bericht soll die künstlerischen 

Aktivitäten vor Ort darstellen und vermitteln, inwieweit dieser Arbeitsaufenthalt 

für künftige künstlerische Projekte und Kooperationen relevant war. Arbeiten, 

Ausstellungen, etc. sollen mittels Bildmaterials im Bericht präsentiert werden.  

 

Digitale Einreichung: 

WICHTIG! Um die Übersichtlichkeit zu gewähren, benennen Sie jedes Dokument bitte 
einheitlich mit NAME / gewünschte Destination! 
 
ACHTUNG! keine hochaufgelösten Dateien - Datenmenge soweit wie möglich 
reduzieren. (bitte nur einmal hochladen! Sie erhalten KEINE Rückbestätigung.  
Die Liste der hochgeladenen Dateien wird im unteren Bereich der Upload-Seite 
eingeblendet 
 

Folgende Bewerbungsunterlagen hochladen auf: 

https://cloud.stadt-salzburg.at/s/4GqWX7kdq4esW8c 

 

 
• vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular  

• aktueller Nachweis des Wohnsitzes ODER 

• Nachweis der künstlerischen Präsenz seit mind. 2 Jahren in der Stadt Salzburg  

• Lebenslauf  

• Begründung der Bewerbung inkl. Arbeits-/Projektkonzeption  

• Arbeitsproben (Sichtungslinks bei Film) 

 

Ende der Einreichfrist ist Freitag, 30. Jänner 2026 

Die Auswahl erfolgt durch eine Jury aus sachkundigen Mitarbeiter*innen der Kulturabteilung, die gegebenenfalls 

externe Begutachtungen beiziehen können. 

https://cloud.stadt-salzburg.at/s/4GqWX7kdq4esW8c
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Einsendungen nach dem genannten Einreichtermin sowie unvollständige Einreichungen können nicht berücksichtigt 

werden. Die Bewilligung oder Ablehnung des Auslands-aufenthaltes wird schriftlich mitgeteilt. Eine Begründung für 

die Ablehnung erfolgt nicht!  

Im Sinne einer klimaschonenden Mobilität ersuchen wir bei der Anreise um bevorzugte Nutzung von 

emissionsreduzierten und / oder öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 

Weitere Auskünfte über die Auslandsaufenthalte  

Stadt Salzburg 

Abteilung Kultur, Bildung und Wissen 

Mag.a Martina Greil  

e-mail: martina.greil@stadt-salzburg.at 

 

Hinweis zur Verwendung der personenbezogenen Daten 

Der/die Bewerber*in nimmt zur Kenntnis, dass die Stadtgemeinde Salzburg - bei positiver Entscheidung - den 

Namen, den Stipendiums Zweck, die Art und Höhe des Stipendiums im Internet und in Berichten (z.B.: Kultur-, 

und Sozialbericht) zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht sowie für 

statistische Zwecke bekannt gibt. Der/die Bewerber*in nimmt weiters zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang 

mit der Bewerbung bekanntgegebenen Daten – bei positiver Entscheidung - zum Zwecke der weiteren Bearbeitung 

und Verwaltung im Aktenverwaltungssystem und in der internen Adressdatenbank der Stadtgemeinde Salzburg 

verarbeitet werden und dass aufgrund geltender Rechtsvorschriften für Kontrollzwecke eine Datenweitergabe an 

das Kontrollamt, den Rechnungshof andere Stadt-, Landes- und Bundesstellen und die Europäische Union 

erforderlich werden kann. Auf die damit im Zusammenhang stehende Datenschutzerklärung (www.stadt-

salzburg.at/datenschutz 
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